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Verbraucherrecht -
Schnäppchen

Schnäppchen oder überteuer-
tes und gefährliches Plagiat?

Besonders Schnäppchen von Händ-
lern aus nicht EU-Ländern fallen bei
eBay und anderen Auktionsplattfor-
men regelmäßig durch ihre sehr reiz-
vollen Preise auf. Doch vor einem
schnellen Erwerb ist in der Regel
Vorsicht geboten, damit das ver-
meintliche Schnäppchen nicht
schnell zu einem teuren Fehlkauf mit
bösem Erwachen führt. Vorab sind
einige wichtige Dinge zu beachten.
Beim Einkauf von ...

mehr auf Seite 2

Arbeitsrecht -
Personalgespräch
Termin mit dem Chef.

Mehr oder weniger regelmäßig wer-
den Arbeitnehmer aufgefordert, sich
zu einem Personalgespräch beim
Chef oder Vorgesetzten einzufinden.
Dann heißt es meistens „Kommen
Sie bitte heute Nachmittag in mein
Büro“ oder „Wir müssen uns einmal
unterhalten“. Stellenweise gibt es
auch schriftliche Einladungen, sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort zum Perso-
nalgespräch einzufinden. Viele Ar-
beitnehmer fragen sich: „Muss ich
da hingehen?“. Klare Antwort:
Grundsätzlich ja. ...

mehr auf Seite 3

Bankrecht -
Staatsbankrott

Seit September 2008 be-
schäftigt uns die Finanz- und

Wirtschaftskrise.
Seitdem hat in Europa auch immer
wieder die große Gefahr von staatli-
chen Insolvenzen gedroht. Ein über-
nationales, kodifiziertes Insolvenz-
recht gibt es noch nicht. Eine weit-
reichende, politische Grundsatzent-
scheidung haben die europäischen
Staats- und Regierungschefs aller-
dings am 25. März 2011 in Brüssel
getroffen und am 24. Juni 2011 mo-
difiziert. Wie lange gibt es schon
Staatsbankrotte und wie wurde mit
diesen umgegangen? Die Situation,
dass Staaten aufgrund ...

mehr auf Seite 4
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Auf den ersten Blick erinnert der
Investitionsabzugsbetrag auch stark
daran. Auf den zweiten Blick gibt es
dann aber doch gravierende Unter-
schiede, die zu gänzlich anderen
Anwendungsstrategien führen. Um
Gewinnverschiebungen in spätere
Jahre zu erreichen, muss nun genau-
er geplant werden. Dafür kann die
Steuerstundung aber auch für den
Erwerb gebrauchter Investitionsgü-
ter erreicht werden. Das führt zu
neuen, effizienten Gestaltungsmo-
dellen.

Rahmenbedingungen
Der Investitionsabzugsbetrag kann
von allen kleineren Unternehmen,
also landwirtschaftlichen Betrieben,
Gewerbetreibenden und freiberufli-
chen Praxen genutzt werden. Es kann
sich um Einzelunternehmen, aber
auch um Personen- und Kapitalge-
sellschaften handeln. Bei bilanzie-
renden Unternehmen darf das Eigen-
kapital 235.000 Euro und bei Ge-
winnermittlung mittels Einnahmen-
Überschuss-Rechnung darf der lau-
fende Gewinn 100.000 Euro nicht
überschreiten. Für die Jahre 2009
und 2010 galten erhöhte Größen-
merkmale von 350.000 beziehungs-
weise 200.000 Euro.

Um den Investitionsabzugsbetrag
nutzen zu können, muss das Unter-
nehmen Investitionsabsichten ha-
ben. Es muss also der Plan beste-
hen, in den drei Jahren nachdem der
Investitionsabzugsbetrag gebildet
wurde, ein Investitionsgut anzu-
schaffen. Wegen der Folgen die ein-
treten, sollte das Investitionsgut
nicht angeschafft werden, muss die
Umsetzung der Planung bereits sehr
sicher sein. Das Vorhaben sollte nur
noch durch außergewöhnliche Um-
stände scheitern können.

Der Investitionsabzugsbetrag wirkt
sich in zwei Jahren aus. Im Jahr der
Bildung kann für die geplante Inves-
tition ein Abzugsbetrag von 40 Pro-
zent der voraussichtlichen Anschaf-
fungskosten gebildet werden. Bei-
spielsweise planen Sie die Anschaf-
fung einer Produktionsmaschine. Die
Anschaffungskosten werden vor-
aussichtlich 100.000 Euro betragen.

Der Abzugsbetrag, der gebildet wer-
den kann, beträgt dann 40.000 Euro.

Sonderabschreibung
Im Jahr der Anschaffung kann ne-
ben der normalen Abschreibung
vom Restbetrag die Mittelstands-
Sonderabschreibung geltend gemacht
werden. Die Mittelstands-Sonder-
abschreibung beträgt 20 Prozent.
Außerdem kann die lineare Normal-
abschreibung zeitanteilig abgezogen
werden. Wurde das Wirtschaftsgut
noch 2010 angeschafft, kann eine
degressive Abschreibung von bis zu
25 Prozent geltend gemacht werden.
Die Mittelstands-Sonderabschrei-
bung kann auf das Jahr der Anschaf-
fung und die vier folgenden Jahre
nach Belieben verteilt werden. Sie
kann zur Feinsteuerung des Gewinns
in diesen Jahren genutzt werden.

Die Maschine aus dem Beispiel
kostet 100.000 Euro, wird in der
Buchhaltung aber nur mit Anschaf-
fungskosten von 60.000 Euro er-
fasst. Die Differenz wird, für den
Normalbürger kaum nachvollzieh-
bar, außerhalb der Gewinnermittlung
hinzugerechnet und innerhalb der
Gewinnermittlung wieder abgezo-
gen. Im Ergebnis ist das ein Null-
summen-Spiel.

Von den verbleibenden 60.000 Euro
können nun noch im Jahr der An-
schaffung 12.000 Euro Mittel-
stands-Sonderabschreibung (20 Pro-
zent von 60.000 Euro), geltend ge-
macht werden. Wird das Wirt-
schaftsgut bereits Anfang des Jah-
res angeschafft, kommt dann noch
die normale Jahresabschreibung, in
unserem Beispiel 10 Prozent gleich
6.000 Euro, hinzu. Am Ende des Jah-
res der Anschaffung sind auf diese
Weise bereits 58.000 Euro als Kos-
ten erfasst. Die Maschine steht nur
noch mit 42.000 Euro zu Buche.

Der Investitionsabzugsbetrag wird
außerhalb der Gewinnermittlung von
den steuerlichen Einkünften ge-
kürzt. Das heißt, im Jahr der Bil-
dung sind einfach 40.000 Euro we-
niger Gewinn zu versteuern. Im Jahr
der tatsächlichen Anschaffung muss
der Investitionsabzugsbetrag dem
Gewinn wieder hinzugerechnet wer-
den. Das zu versteuernde Einkom-
men würde also um die 40.000 Euro
aus unserem Beispiel wieder stei-

gen.

Damit im Jahr der Investition der
Gewinn nicht durch die Hinzurech-
nung künstlich erhöht wird, darf das
Unternehmen die Anschaffungskos-
ten des Wirtschaftsgutes um den glei-
chen Betrag in der Gewinnermittlung
aufwandswirksam von den Anschaf-
fungskosten kürzen. Der Restbetrag
bildet die Grundlage für die Berech-
nung der noch zusätzlich möglichen
Abschreibungsbeträge.

Investitionszeitpunkt
Der Investitionsabzugsbetrag kann
für bewegliche Investitionsgüter ge-
bildet werden, die nicht geringwer-
tig sind und die zu mindestens 90
Prozent betrieblich genutzt werden.
Diese Investitionsgüter müssen
nicht neuwertig sein. Das heißt mit
dem Investitionsabzugsbetrag wird
auch die Anschaffung von gebrauch-
ten Investitionsgütern gefördert.

Um den Investitionsabzugsbetrag
abziehen zu können, muss der Steu-
erpflichtige dem Finanzamt für das
Jahr der Bildung die Funktion und
die voraussichtlichen Anschaffungs-
kosten des Investitionsgutes mittei-
len. Durch die Bildung kann auch ein
Verlust entstehen. Die Summe an
bestehenden Investitionsabzugsbe-
trägen des laufenden und der drei
vorangehenden Jahre darf maximal
200.000 Euro betragen.

Die tatsächliche Investition muss in
den folgenden drei Jahren nachdem
der Investitionsabzugsbetrag gebil-
det wurde erfolgen. Unterbleibt die
Anschaffung, wird der Investitions-
abzugsbetrag nachträglich im Jahr
seiner Bildung wieder aufgelöst.
Selbst bestandskräftige Bescheide
dieses Jahres werden dann vom Fi-
nanzamt korrigiert. In diesem Fall
droht zu der Nachentrichtung der
Steuer die Zahlung von erheblichen
Zinsen auf den Nachzahlungsbetrag.
Weil mit dem Investitionsabzugsbe-
trag auch die Anschaffung von ge-
brauchten Investitionsgütern geför-
dert wird, kann er zu besonderen
Gestaltungen genutzt werden.
Hierfür müssen die Rahmenbedin-
gungen genau geprüft oder geschaf-
fen werden.

Autor: StB Christian Schreiber, Apolda

Steuerrecht - Investitionsabzugsbetrag
Der Investitionsabzugsbetrag ist

die Nachfolgeregelung zur Ansparabschreibung.
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Besonders von der Krise betroffen
sind die fixkostenintensiven, kleinen
und mittelgroßen Betriebe, die ihre
Kostenstruktur nicht schnell genug
an die geänderten Rahmenbedingun-
gen anpassen können oder wollen,
weil sie im Aufschwung auf ihre be-
währte Stammbelegschaft zurück-
greifen möchten. Gerade für sie wird
mit zunehmender Dauer der Krise
die Aufrechterhaltung der Liquidität
immer schwieriger.

Liquidität
Aus der Ertragskrise droht immer
mehr eine Liquiditätskrise zu wer-
den. Daher achten die Kreditinstitu-
te genau auf die Einhaltung des ver-
einbarten Kapitaldienstes. Bei ein-
geschränkter Kapitaldienstfähigkeit
drohen die Kürzung der Kreditli-
nien oder die Kündigung des Kredit-
verhältnisses. Wird ein Kreditenga-
gement erst einmal von der Bank ab-
gewickelt, ist eine Insolvenz kaum
noch abzuwenden. Dieses Schicksal
könnte viele mittelständische Betrie-
be ereilen.

Die Aufrechterhaltung oder die Wie-
dererlangung der Kapitaldienstfähig-
keit ist in der Krise eine zentrale
Aufgabe der mittelständischen Be-
triebe. Zur Abwendung einer akuten
Liquiditätskrise und Vermeidung ei-
ner Insolvenz sind Sofortmaßnah-
men zu ergreifen. In Frage kommen
beispielsweise Bareinlagen der Ge-
sellschafter, ein Ausgaben- und In-
vestitionsstopp oder Lohn- und
Gehaltskürzungen. Zur Wiedererlan-
gung einer nachhaltigen Kapital-
dienstfähigkeit müssen aber sämtli-
che Erfolgspotentiale des Unterneh-
mens erschlossen werden. Das er-
fordert eine umfassende, betriebs-
wirtschaftlich fundierte Betriebsana-
lyse, die geeignete Sanierungsmaß-
nahmen aufzeigt, mit denen die Ka-
pitaldienstfähigkeit nachhaltig gesi-
chert werden kann.

In der Praxis scheitern viele Sanie-
rungen an der zu späten Einsicht des
Unternehmers in die Krise. Ist die
Krise weit fortgeschritten bleibt
kaum noch Zeit für notwendige
Sofortmaßnahmen. Mit der Sanie-
rung sollte daher in einem möglichst
frühen Krisenstadium begonnen

dere Verbrauchssteuern (zum Bei-
spiel Tabak- und Branntweinsteu-
er) an. Auch da sollte man sich vorab
genauestens über die geltenden Be-
stimmungen für das jeweilige
Schnäppchen informieren.

Die Ein- beziehungsweise Ausfuhr
von einigen Waren ist beschränkt und
nur unter besonderen Voraussetzun-
gen (etwa mit einer Genehmigung)
möglich. Für andere Produkte gelten
sogar absolute Einfuhrverbote. Dies
gilt beispielsweise für Waffen, ver-
fassungswidrige oder pornografische
Schriften, Arzneimittel, Lebensmit-
tel und viele weitere Produkte.

Plagiate
Ein stets aktuelles Thema sind ver-
meintliche Markenprodukte aus
Drittländern zu Schnäppchen-Prei-
sen. Wer bei Verkäufern im Online-
Handel gefälschte Markenartikel er-
werben könnte, sollte besonders vor-
sichtig sein. Im Postverkehr gibt es
keine Ausnahmeregelung wie etwa
bei einer Flug-Einreise. Sollte eine
Sendung mit Schnäppchen auch nur
einen gefälschten Artikel beinhalten
wird dieser auf jeden Fall vom Zoll
beschlagnahmt.

Unbedingt abzuraten ist davon, ge-
fälschte Markenprodukte selbst
wieder bei eBay zu verkaufen. Zum
einen verstößt man dabei gegen die
Grundsätze von eBay, so dass ein
Ausschluss von der Plattform droht.
Wichtiger noch besteht dabei auch
die Gefahr einer sofortigen Inan-
spruchnahme durch den Rechtein-
haber unter markenrechtlichen, je
nach Produkt aber auch unter urhe-
berrechtlichen Aspekten.

Auch zivilrechtlich hat der Verkauf
von gefälschten Waren schlimme
Folgen. Der Käufer behält aufgrund
des wirksamen Kaufvertrages wei-
terhin einen Anspruch auf Übergabe
eines Markenproduktes. Kann der
Verkäufer diesen Anspruch mangels
Originalware nicht erfüllen, drohen
Schadensersatzansprüche des Käu-
fers. Hinzu kommt, dass viele Pla-
giate nicht den hohen technischen
Standards und Sicherheitsnormen
entsprechen und von minderer Qua-
lität sind. Das eröffnet weitere mög-
liche Haftungsansprüche gegen den
Verkäufer.

Autor: RA Elias Toris, Köln

Besonders Schnäppchen von Händ-
lern aus nicht EU-Ländern fallen bei
eBay und anderen Auktionsplattfor-
men regelmäßig durch ihre sehr reiz-
vollen Preise auf. Doch vor einem
schnellen Erwerb ist in der Regel
Vorsicht geboten, damit das ver-
meintliche Schnäppchen nicht
schnell zu einem teuren Fehlkauf mit
bösem Erwachen führt. Vorab sind
einige wichtige Dinge zu beachten.

Zoll
Beim Einkauf von Artikeln und
Schnäppchen aus Drittstaaten ent-
stehen dem Käufer in vielen Fällen
zusätzliche Kosten. Dabei ist es
ohne Bedeutung, ob die Schnäpp-
chen bei einem Internethändler oder
bei einem privaten Anbieter erwor-
ben wurden. Ebenfalls unerheblich
ist, ob die Schnäppchen neu oder
gebraucht sind. Beim Import von
Waren aus nicht EU-Ländern fallen
regelmäßig Zollgebühren an, für die
der Käufer bei Erhalt der Ware gera-
de steht. Diese Eigenschaft des Käu-
fers als „Zollschuldner“ wird gern
übersehen. Natürlich finden sich in
der Artikelbeschreibung auch kei-
nerlei Hinweise dazu.

Die Höhe der Zollgebühren hängt
vom anzuwendenden Zollsatz und
vom Zollwert ab. Der gültige Zoll-
satz wird von der Zoll-Verwaltung
für die jeweiligen Güterklassen fest-
gelegt. Der Zollwert richtet sich nach
dem Gesamtwert der gekauften
Ware, also dem Kaufpreis der
Schnäppchen zuzüglich Versandkos-
ten (Porto, Frachtkosten, Verpa-
ckungskosten). Zur Zollgebühr
kommt die Einfuhrumsatzsteuer
hinzu. Der Satz der Einfuhrumsatz-
steuer beträgt zurzeit 19 Prozent,
bei Büchersendungen fallen sieben
Prozent an. Zollgebühr und Einfuhr-
steuer sind direkt bei Abholung der
Ware beim Zollamt zu entrichten.

Gänzlich zoll- und steuerfrei sind
Warensendungen mit einem Wert bis
22 Euro. Bei einem Wert zwischen
22 und 150 Euro fällt für die
Schnäppchen nur die jeweilige Ein-
fuhrumsatzsteuer an. Für bestimm-
te Waren wie Zigaretten und Spiri-
tuosen fallen daneben noch beson-

werden. Die Hinzuziehung eines er-
fahrenen Sanierungs- und Krisenbe-
raters, der zusammen mit dem Un-
ternehmen ein tragfähiges und zu-
kunftsweisendes Sanierungskonzept
erarbeitet, empfiehlt sich. Ein Un-
ternehmen, das in wirtschaftlicher
Hinsicht mindestens eine nachhalti-
ge, durchschnittliche, branchenübli-
che Umsatzrendite und Eigenkapi-
talquote aufweist, ist auch jederzeit
in der Lage seine Kapitaldienstfähig-
keit zu leisten.

Cashflow
Der Nachweis der Kapitaldienstfä-
higkeit ist nicht nur in der Krise von
großer Bedeutung. Die Beurteilung
der Kapitaldienstfähigkeit ist ein
gesetzlich vorgeschriebener Pflicht-
bestandteil der sachlichen Kredit-
würdigkeitsprüfung einer Bank. Die
Fähigkeit eines Kreditnehmers, Zin-
sen und Tilgungen jederzeit erfüllen
zu können, ist zukunftsbezogen an-
hand eines „erweiterten Cashflows“
darzulegen. Er soll aufzeigen, wel-
che finanziellen Mittel nach Abzug
von Ersatzinvestitionen, Entnahmen
und Ausschüttungen zur Verfügung
stehen. Der „erweiterte Cashflow“
ist am besten aus einer mehrjähri-
gen, integrierten Bilanz-, Erfolgs- und
Liquiditätsplanung zu entwickeln.
Diese muss auf plausiblen, nachprüf-
baren Prämissen beruhen. Das stellt
hohe Anforderungen an das interne
Berichtswesen des Kreditnehmers
und dessen Berater.

Die Banken müssen regelmäßig mit
aktuellen Unterlagen und Informa-
tionen versorgt werden. In Betracht
kommen unter anderem der (testier-
te) Jahresabschluss, Liquiditätsplä-
ne, Auftragsbestand, Umsatzzahlen
oder Investitionsrechnungen. Auch
unterjährig sollte eine aussagefähige
Berichterstattung über den Ge-
schäftsverlauf erfolgen. Angemesse-
ne Transparenz, Offenheit und Pro-
fessionalität im Umgang mit Banken
schaffen nicht nur Vertrauen, son-
dern verbessern auch das Rating und
die Bonität der Kreditnehmer. Das
ist für mittelständische Betriebe
besonders wichtig.

Autor: StB Harald Antoniak, Villin-
gen-Schwenningen

Verbraucherrecht - Schnäppchen
Schnäppchen oder überteuertes und gefährliches

Plagiat? Die Risiken beim Online-Kauf.

Wirtschaftsrecht -
Kapitaldienstfähigkeit

Die Finanz- und Wirtschaftskrise belastet den
deutschen Mittelstand in nie dagewesener Weise.
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Diese beträgt für sämtliche Mietver-
tragsarten in der Regel drei Monats-
mieten, bei Wohnraum netto und bei
Gewerbe brutto (inklusive Neben-
kosten). Ein Verzicht auf die Miet-
sicherheit sollte nur mit schriftlicher
Zustimmung des Eigentümers erfol-
gen.

Sicherheitsleistung
Bei Gewerberaummietverträgen
sollte eine höhere Mietsicherheit
verlangt werden, wenn ein größeres
Mietausfallrisiko kalkuliert werden
muss. So ist es durchaus legitim,
Mietsicherheit für zum Beispiel
sechs Monate zu verlangen.

Bei Wohnraummietverhältnissen
gilt die Besonderheit, dass die Si-
cherheitsleistung in drei monatlichen
Raten erbracht werden darf. Als
Mietsicherheiten werden regelmäßig
akzeptiert:

 • Barkautionen: Sie sind uner-
    wünscht und daher abzulehnen.
    Die Kaution ist durch Verpfän-
    dung des Guthabens auf einem
    Sparkonto oder -buch zu stellen

 • Bürgschaften: Sie können für
     sich allein als Mietsicherheit die
      nen. Sie sollten grundsätzlich nur
      in der Form von Bankbürgschaf-
      ten erbracht werden. Soweit dies
      im Ausnahmefall nicht erreicht
     werden kann, muss die Zah-
      lungsfähigkeit des Bürgen ge-
     sondert geprüft werden. Als
     Bürgschaften werden nur unbe-
     fristete, selbstschuldnerische
     Bürgschaften unter Verzicht auf
      die Einrede der Anfechtung, Auf-
      rechnung und Vorausklage sowie
     Verzicht auf Hinterlegung aner-
     kannt.

 • Eine Garantie des Sozialam-
     tes: Sie kann nur dann akzep-
     tiert werden, wenn sie sämtliche
     Ansprüche aus dem Mietver-
      hältnis einschließlich eventuel-
       ler Nachforderungen hinsichlich
     Heiz- und Nebenkosten sowie
      der vertragsgerechten Rückgabe
     der Mietsache abdeckt.

Zusätzlich zur Miete haben sich die
Mieter anteilig an den Heizkosten
und Nebenkosten zu beteiligen. In

der Regel erfolgt dies durch Vor-
schusszahlungen, über die jährlich
abgerechnet wird. Grundsätzlich hat
sich der Mieter an sämtlichen, in den
Vertragsbedingungen aufgeführten
Betriebskosten zu beteiligen.

Heiz- und Nebenkosten
Die Heiz- und Nebenkostenvor-
schüsse sind unter Berücksichtigung
der letzten Heiz- und Nebenkosten-
abrechnung sowie unter Beachtung
zwischenzeitlich eingetretener oder
voraussehbarer Änderungen festzu-
legen. Sie dürfen nicht ungeprüft vom
Vormieterverhältnis übernommen

werden, sondern sind in jedem Fall
den tatsächlichen Gegebenheiten
anzupassen, wobei Cent-Beträge auf
volle Euro gerundet werden sollten.

Es müssen sämtliche Betriebskos-
tenbeträge als Vorauszahlung erho-
ben werden. Ausnahmen, etwa Pau-
schalen, sind nur in Abstimmung mit
dem Eigentümer zulässig. Im Miet-
vertrag ist auch der Umlegungsmaß-
stab der Betriebskosten festzulegen.
Bei mehrwertsteueroptierten Objek-
ten unterliegen auch die Heiz- und
Nebenkosten der Umsatzsteuer-
pflicht, so dass die Mehrwertsteuer
bei den optierten Bereichen geson-
dert gefordert werden muss.

Autor: RA Andreas Dolny, Oberhau-
sen

Mietrecht - Sicherheiten
Termin mit dem Chef:
das Personalgespräch

Mehr oder weniger regelmäßig wer-
den Arbeitnehmer aufgefordert, sich
zu einem Personalgespräch beim
Chef oder Vorgesetzten einzufinden.
Dann heißt es meistens „Kommen
Sie bitte heute Nachmittag in mein
Büro“ oder „Wir müssen uns einmal
unterhalten“. Stellenweise gibt es
auch schriftliche Einladungen, sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort zum Perso-
nalgespräch einzufinden.

Pflichtveranstaltung
Viele Arbeitnehmer fragen sich:
„Muss ich da hingehen?“. Klare

Antwort: Grundsätzlich ja. Der
Arbeitgeber ist im Rahmen seines
so genannten Direktionsrechts be-
rechtigt, ein derartiges Personal-
gespräch zu führen. § 106 der Ge-
werbeordnung (GewO) bestimmt
zum Direktionsrecht: Der Arbeit-
geber kann Inhalt, Ort und Zeit
der Arbeitsleistung nach billigem
Ermessen näher bestimmen, so-
weit diese Arbeitsbedingungen
nicht durch den Arbeitsvertrag,
Bestimmungen einer Betriebsver-
einbarung, eines anwendbaren Ta-
rifvertrages oder gesetzliche Vor-
schriften festgelegt sind. Dies gilt
auch hinsichtlich der Ordnung und
des Verhaltens der Arbeitnehmer
im Betrieb. Bei der Ausübung des
Ermessens hat der Arbeitgeber
auch auf Behinderungen des Ar-
beitnehmers Rücksicht zu neh-
men.

Streit entsteht häufig bei der Fra-
ge, ob der Arbeitnehmer ein Be-
triebsratsmitglied seines Vertrau-

ens zum Personalgespräch hinzuzie-
hen darf. Eine gesetzliche Regelung
dazu findet sich in § 82 II Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG). Da-
nach kann der Arbeitnehmer verlan-
gen, dass ihm die Berechnung und
die Zusammensetzung seines Ar-
beitsentgelts erläutert und mit ihm
die Beurteilung seiner Leistungen
sowie die Möglichkeiten seiner be-
ruflichen Entwicklung im Betrieb
erörtert werden. Er kann ein Mit-
glied des Betriebsrates zum Perso-
nalgespräch hinzuziehen. Das Mit-
glied des Betriebsrates hat über den
Inhalt dieser Verhandlungen Still-
schweigen zu bewahren, soweit es
vom Arbeitnehmer im Einzelfall
nicht von dieser Verpflichtung ent-

Arbeitsrecht - Personalgespräch
Bei Abschluss des Mietvertrages ist eine

Mietsicherheit zu vereinbaren.

bunden wird.

Diese gesetzliche Regelung bezieht
sich erkennbar auf die im Gesetz ge-
nannten Gesprächsthemen. Dabei
soll das Betriebsratsmitglied nur auf
Wunsch des Arbeitnehmers am Per-
sonalgespräch teilnehmen, um die-
sem bei der Vorbereitung und Durch-
führung beratend zur Seite stehen zu
können.

Gesprächsteilnehmer
Es besteht kein Anspruch des ein-
zelnen Betriebsratsmitglieds auf Teil-
nahme an einem solchen Personalge-
spräch. Das Teilnahmerecht des Be-
triebsratsmitglieds besteht aber auch
dann, wenn die Initiative zu einem
Gespräch nach § 82 I BetrVG nicht
vom Arbeitnehmer, sondern vom
Arbeitgeber ausgeht. Der Arbeitge-
ber muss dann die Wahl des Arbeit-
nehmers hinsichtlich des teilnehmen-
den Betriebsratsmitglieds akzeptie-
ren. Das Recht des Arbeitnehmers
nach § 82 II BetrVG ist begrenzt auf
Gespräche über die in § 82 II Satz 1
genannten Gegenstände, wobei nach
der Rechtsprechung des BAG eine
Teilidentität der Gesprächsgegen-
stände ausreicht.

Darf der Arbeitnehmer einen Rechts-
anwalt zum Personalgespräch mit-
nehmen? Nach einer Entscheidung
des Landesarbeitsgerichts (LAG)
Hamm (Urteil vom 23. Mai 2001 -
Aktenzeichen14 Sa 497/01) ist das
Arbeitsverhältnis von einem höchst-
persönlichen Charakter der Vertrags-
beziehungen gekennzeichnet. Von
daher „verbiete“ es sich, dass ein Ar-
beitnehmer gegen den Willen des Ar-
beitgebers eine betriebsfremde Per-
son zum Personalgespräch hinzuzie-
he.

Mit seiner Entscheidung vom 3. Juni
2008 hat das LAG Niedersachsen
klargestellt, dass das Weisungsrecht
des Arbeitgebers nach § 106 GewO
lediglich die Konkretisierung der Ar-
beitspflicht, nicht aber den Inhalt des
Arbeitsvertrages betrifft. Aus diesem
Grunde sei ein Arbeitnehmer nicht
verpflichtet, auf Weisung des Arbeit-
gebers an einem Personalgespräch
teilzunehmen, in dem es ausschließ-
lich um Verhandlungen über vom
Arbeitgeber gewünschte Änderungen
des Arbeitsvertrages gehen soll.

Autor: RA Thomas Schmitz, Aachen
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung können
nicht ohne Weiteres auf Ihren Fall
übertragen werden und eine Rechts-
und/oder Steuerberatung nicht erset-
zen. (Anm. d. Red.)

deutet, dass entweder alte Kredite
durch neue, günstigere ersetzt, die
Laufzeit von Krediten verlängert
oder aber Stundungsvereinbarungen
getroffen wurden. Unauffällig und
diskret wurde all dies vorbereitet.
Aber von wem?

Pariser Club
Im Jahr 1956 war Argentinien zah-
lungsunfähig. Auf seine Bitte hin
fand in Paris ein Treffen des argenti-
nischen Finanzministers mit dem
damaligen französischen Finanzmi-
nister und Vertretern der Staaten, bei
denen Argentinien über Schulden
verfügte, statt. Auf diese Weise ent-
stand der so genannte Pariser Club.
Dieser stellt einen informellen Zu-
sammenschluss der Regierungen ver-
schiedener Länder zur Abstimmung
der Vorgehensweise bei Insolvenz-
krisen verschuldeter Staaten, insbe-
sondere von Entwicklungsländern,
dar. Seine Zusammensetzung verän-
dert sich. Seit 1997 ist Russland dort
Mitglied. Das auch China dessen
(zumindest assoziiertes) Mitglied
werden wird, steht zu erwarten.

Der Pariser Club verfügt über ein ei-
genes Sekretariat. Er hat seinen Sitz
im Schatzamt des französischen Fi-
nanzministeriums. Dessen Direktor
ist traditionell auch Präsident dieses
Clubs. Nahezu monatlich treffen
sich die Gläubigerstaaten, um die
Schuldensituation verschiedener
Länder zu erörtern und Gespräche
oder Verhandlungen mit diesen zu
führen.

Dieser Club verfügt über keinerlei
schriftliche, rechtliche Grundlagen,
dennoch hat er in der Vergangenheit
recht gut funktioniert. Sein ehemali-
ger Präsident Jean-Claude Trichet,
hat ihn so charakterisiert: „Der Pari-
ser Club ist eine Nichtinstitution, die
lateinische Phantasie mit angelsäch-
sischem Pragmatismus verbindet.“
Der Internationale Währungsfonds
(IWF) ist, neben anderen Institutio-
nen, Beobachter im Pariser Club. Es
handelt sich dabei um eine Sonder-
organisation der Vereinten Nationen.
Durch ihn werden vielfältige neue
Kredite vergeben.

Die Ergebnisse der Verhandlungen
im Pariser Club werden jeweils in
Protokollen zusammengefasst. In
diesen werden auch - höchst diskret
- Maßnahmen festgehalten, die die
einzelnen Staaten zu treffen haben,

Seitdem hat in Europa auch immer
wieder die große Gefahr von staatli-
chen Insolvenzen gedroht. Ein über-
nationales, kodifiziertes Insolvenz-
recht gibt es noch nicht. Eine weit-
reichende, politische Grundsatzent-
scheidung haben die europäischen
Staats- und Regierungschefs
allerdings am 25. März 2011 in Brüs-
sel getroffen und am 24. Juni 2011
modifiziert.

Historie
Wie lange gibt es schon Staatsban-
krotte und wie wurde mit diesen um-
gegangen? Die Situation, dass Staa-
ten aufgrund wirtschaftlicher und
finanzieller Probleme ihre Schulden-
tilgungen und Zinsleistungen aus-
setzten und damit die Zahlungsun-
fähigkeit eingestehen mussten, ist in
der Vergangenheit immer wieder ein-
getreten. Zwischen dem 16. und dem
19. Jahrhundert soll allein Spanien
13-mal seine Schuldverpflichtungen
ausgesetzt haben. In derselben Zeit
erklärten Frankreich achtmal sowie
Portugal und die deutschen Staaten
jeweils sechsmal, dass sie ihre Schul-
den nicht mehr erfüllen könnten.

Auch die Rechtswissenschaft hat
sich mit diesem Phänomen ausein-
andergesetzt. Hierzu folgendes Zi-
tat: „Eine höchst bedauerliche Er-
scheinung im Völkerleben ist der so
genannte Staatsbankrott, das heißt
die Weigerung eines Staates, seine
rechtlich unzweifelhaften Schulden-
verbindlichkeiten gegenüber Privat-
personen zu erfüllen, geschehe dies
nun aus Unvermögen oder aus Un-
redlichkeit oder aus beiden Ursachen
zugleich. Eine derartige Erscheinung
berührt naturgemäß die Interessen
der Allgemeinheit in hohem Maße
und es ist deshalb erklärlich, dass
schon des Öfteren in juristischen und
volkswirtschaftlichen Aufsätzen
und Broschüren die Frage erörtert
wurde, wie dem Staatsbankrott ent-
gegenzutreten sei. Man kam jedoch
dabei fast immer nur zu dem Resul-
tat, dass man in Anwendung des
Grundsatzes ’Krankheiten verhüten
ist leichter als Krankheiten heilen‘
lediglich Präventivmaßregeln gegen
den Staatsbankrott empfahl.“

Diese sehr aktuell wirkende Ein-

schätzung stammt von Karl Pflug,
dem Direktor der damaligen Inter-
natsschule Waldsieversdorf. Pflug
veröffentlichte sie in seiner Preis-
schrift „Staatsbankrott und interna-
tionales Recht“ im Jahr 1898.

Kredite
Damals wurden Staatsinsolvenzen
meist dadurch überwunden, dass
zahlungsunfähige Staaten den Gläu-
bigern Staatsbetriebe, wie beispiels-
weise Telegrafenämter, Eisenbahn-
linien oder Wasserstraßen übereig-
neten, deren Gewinne dann den
Gläubigern zugute kamen. Auf diese
Weise übertrug Ägypten die Aktien
am Suezkanal auf den britischen
Staat. London war der in der Welt
führende Finanzplatz.

Hielten Staaten, insbesondere in La-
teinamerika und den Kolonien, ihre
Verpflichtungen nicht ein, wurde
notfalls mit mi-
litärischer Ge-
walt gedroht
und diese
schließlich auch
eingesetzt. Bri-
tische Truppen
besetzten zum
Beispiel im Jahr 1882 Ägypten,
nachdem der Schuldendienst für die
Suezkanalanleihen nicht geleistet
worden war. Die letzte größere mili-
tärische Gewaltanwendung fand im
Jahr 1903 in Venezuela statt. Ein
Konvoi von englischen, deutschen
und ita-lienischen Kriegsschiffen
blockierte den Hafen von Caracas
und nahm diesen unter Feuer.

Staaten finanzierten sich bis zu Be-
ginn der 1990er Jahre ganz überwie-
gend über Kredite. Diese haben sich
im Laufe von Jahrzehnten nicht nur
absolut erhöht. Vielmehr sah sich eine
immer größere Zahl von Staaten ge-
zwungen, aufgrund erhöhten Liqui-
ditätsbedarfs Schulden einzugehen.
Die wirtschaftlichen Risiken, die
sich aus der Vergabe von Krediten
an Staaten ergaben, wurden durch die
Höhe von Zinsen antizipiert und
ausgeglichen.

Zu staatlichen Insolvenzen kam es
natürlich auch weiterhin. Nachdem
man sich von der Durchsetzung der
Forderungen mit kriegerischen Mit-
teln verabschiedet hatte, entwickel-
te sich ein neues System zur Ab-
wendung derartiger Notlagen. Es
kam zu Umschuldungen. Dies be-

um ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit zu erhöhen, Privatisierun-
gen durchzuführen und ihre Organi-
sationsformen zu restrukturieren.
Auf der Basis dieser Protokolle wer-
den verbindliche, völkerrechtliche
Vereinbarungen zwischen den jewei-
ligen Gläubigerstaaten und dem
Schuldnerstaat geschlossen.

Londoner Club
Nicht nur Staaten haben sich auf die-
se Weise ein informelles Gremium
geschaffen. Auch private Gläubiger,
zu denen insbesondere Banken ge-
hören, verfügen hierüber. Diese ha-
ben sich im so genannten Londoner
Club zusammengeschlossen. In Lon-
don fand das erste derartige Treffen
statt. Der Londoner Club vertritt,
teilweise über Konsortien, rund
1.000 private Gläubigerbanken.
Zumeist trifft er sich zeitgleich mit
dem Pariser Club. Auch er verfügt
über keine geschriebenen, rechtlichen
Grundlagen oder Geschäftsbedingun-
gen. Tradition und ständige Übung
bilden ebenfalls sein Fundament.

Weltfremd wäre es wohl, wenn man
davon ausginge, dass die Anforde-
rungen, die an Schuldnerstaaten ge-
stellt werden, einen wertfreien Hin-
tergrund hätten. Politische Grund-
überzeugungen in den Gläubigerstaa-
ten bestimmen deren Verhalten; die-
se wiederum werden durch wirt-
schaftliche Überlegungen und Inte-
ressen mitbestimmt. Über Jahrzehn-
te wurden daher Kredite auch dafür
eingesetzt, um über politische An-
forderungen Privatisierungen voran-
zutreiben. Die Rolle, die der IWF
als einer der größten Kreditgeber
dabei einnahm, ist keineswegs un-
umstritten.

Autor: RA Andreas Stratenwerth, Bie-
lefeld

Bankrecht - Staatsbankrott
Seit September 2008 beschäftigt uns die Finanz- und Wirtschaftskrise.


